
haben die Richter die Pflicht, die Gesetze der Deutschen 
Demokratischen Republik gewissenhaft und unbeugsam 
einzuhalten und in ihrer Rechtsprechung anzuwenden. 
Nur durch die unbedingte Bereitschaft, mit der Anwen
dung der Gesetze den Schutz des Staates zu übernehmen, 
kann sich der Richter des Vertrauens würdig erweisen, 
das ihm von den werktätigen Menschen unserer Republik 
mit seiner Berufung geschenkt worden ist. Das gilt im 
besonderen Maße für eine so schwierige Situation, wie 
sie die faschistische Provokation am 17. Juni 1953 in 
Halle geschaffen hatte. Die generelle Weigerung, die 
Durchführung von Strafverfahren, die im Zusammen
hang mit den Vorgängen stehen, zu übernehmen, läßt 
auch unter Berücksichtigung der von Richter Perleberg 
vorgetragenen Gründe einen Mangel an Verantwortungs
bewußtsein und Pflichtgefühl erkennen und ist eine Ver
letzung der Arbeitsdisziplin.
Eine solche Pflichtverletzung muß disziplinär geahndet 
werden; der Richter Perleberg muß nachdrücklich darauf 
hingewiesen werden, welch hohes Verantwortungs
bewußtsein von allen Richtern der Deutschen Demokra
tischen Republik gefordert werden muß, um zu gewähr
leisten, daß die Gerichte ihre Aufgaben als Organe des 
Staates durch ihre Rechtsprechung nach der Verfassung 
und dem Gesetz erfüllen.
Da Richter Perleberg im übrigen pflichtbewußt seinen 
Aufgaben nachgekommen ist, erscheint als Disziplinar
strafe ein Verweis ausreichend.

gez. Schumann gez. Ziegler gez. Hintze 

Ausgefertigt:
Berlin, den 10. September 1953 

(Siegel) gez. Bergemann, Referent

•

Als eine der Hauptaufgaben für die Personalpolitik 
innerhalb der Justiz wird die Festigung des ideologisch
politischen Niveaus der Richter bezeichnet. Wo ein der
artiges Niveau noch zu fehlen scheint, spricht man von 
„Resten und Nestern des Liberalismus und Sozialdemo
kratismus" und richtet scharfe Angriffe gegen die Rich
ter, bei denen derartige Schwächen erkannt werden.

DOKUMENT 98

Aus „Die Hauptaufgaben der Justiz“ bei der 
Verwirklichung des „neuen Kurses“ von Hilde Benjamin

Wir stehen heute vor der Aufgabe zu verhindern, daß der 
Formalismus in der Rechtsprechung auf irgendeinem 
Gebiet weiterlebt und die Verwirklichung des neuen 
Kurses hindert oder gefährdet. Die entscheidende Vor
aussetzung dafür ist die ideologische Stärkung unserer 
Kader. Es ist erforderlich, daß die Kader in der Justiz 
durch offene Diskussionen, in denen alle Reste und Nester 
des Liberalismus und Sozialdemokratismus aufgedeckt 
werden müssen, ideologisch-politisch gestärkt und ge
festigt werden. Was ist es anderes als ein Ausdruck der 
unserer Ordnung feindlichen Vorstellungen, wenn Richter 
— und gerade solche, die bisher gegen die überspitzte 
Anwendung des Gesetzes zum Schutze des Volkseigen
tums waren — sieh auf die „Gesetzlichkeit“ berufen und 
die empfohlene Anwendung des Gesetzes zum Schutze 
des Volkseigentums, daß es nur auf schwere Verbrechen, 
auf leichtere dagegen das Strafgesetzbuch Anwendung 
findet, ablehnen, und glauben, ein neues Gesetz fordern 
zu müssen?
___. Es ist eine der entscheidenden Aufgaben der
Parteiorganisation, den Genossen Richtern bei der Erhö

hung ihres ideologisch-politischen Niveaus zu helfen, da
mit sie in der Lage sind, in den Richterbesprechungen in 
kämpferischen Diskussionen — wie sie die Parteiorgani
sation des Justizministeriums begonnen hat—wachsende 
Sicherheit und Klarheit der Kader herbeizuführen..........
Quelle: „Einheit“, Ostberlin, 9. November 1953.

•

Mit besonderem Nachdruck wird in offiziellen Verlaut
barungen sowjetzonaler Justizfunktionäre darauf hin
gewiesen, daß „das Volk" nach Schaffung der neuen Ge
setze an der Rechtsprechung der demokratischen Justiz 
beteiligt ist. Ganz abgesehen davon, daß dies für die 
Instanzen nicht zutrifft, in denen Strafurteile end
gültig rechtskräftig werden (Rechtsmittelinstanzen und 
Instanzen des Obersten Gerichts), geht aus den Bestim
mungen über die Laienbeteiligung bei den Kreis- und 
Bezirksgerichten klar hervor, daß auch durch die Heran
ziehung von Schöffen nicht an eine wirklich unparteiliche 
Rechtsprechung gedacht ist. Die Schöffen werden nach 
ihrer Wahl zwar für die Reihenfolge ihrer Heranziehung 
zum Schöffenamt ausgelost; von dieser Reihenfolge kann 
aber aus besonderen Gründen abgewichen werden. Der
artige besonderen Gründe liegen z. B. dann vor, wenn 
politisch bedeutsame Verhandlungen anberaumt sind. 
Dann wird unter den Laienbeisitzern eine besondere Aus
wahl getroffen, und es werden nur die zuverlässigsten 
herangezogen. Auf diese Weise wird erreicht, daß nur 
die Urteile ergehen, die dem Regime angenehm und 
zweckdienlich sind.

DOKUMENT 99

Gerichtsverfassungsgesetz der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 2. Oktober 1952 

(GBl. 1952 S. 983)

§ 43
Besetzung der Kammern 

(1) Die Kammern der Kreisgerichte sind mit einem 
Richter als Vorsitzenden und zwei Schöffen besetzt. Die 
zu berufenden Schöffen werden von dem Vorsitzenden 
nach der Reihenfolge der Listen bestimmt, wobei aus 
besonderen Gründen ein Abweichen von der Reihenfolge 
zulässig ist.

I 51
Besetzung der Senate 

(1) In der ersten Instanz entscheiden die Straf- und Zivil
senate in der Besetzung mit einem Oberrichter oder 
Richter als Vorsitzenden und zwei Schöffen. Für die Be
rufung der Schöffen gilt die Bestimmung des § 43 Abs. 1, 
Satz 2, entsprechend.

*

Abhängigkeit und Parteilichkeit der sowjetzonalen Ge
richte wirken sich in der Mehrzahl der zur Aburteilung 
stehenden Fälle selbstverständlich zum Nachteil der An
geklagten aus. Ihre Wirkung ist aber auch dann zu 
spüren, wenn einmal ein politisch zuverlässiger und par
teiergebener Mensch angeklagt oder verurteilt werden 
soll. Dann müssen politische Argumente gefunden wer
den, die eine Verurteilung eines solchen Angeklagten 
nicht zulassen. Der durch das Kommunique des Zentral
komitees der SED vom 9. Juni 1953 in der Sowjetzone 
Deutschlands eingeleitete sogenannte „neue Kurs" sollte 
den Eindruck aufkommen lassen, als wenn die sowjet
zonale Strafjustiz nunmehr rechtsstaatliche Wege ein- 
halten wollte. Schon einige der oben veröffentlichten Do
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